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§ 8 EKHG
 EKHG - Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2022

(1) Wurde der Schaden durch mehrere Eisenbahnen oder mehrere Kraftfahrzeuge oder durch eine oder mehrere

Eisenbahnen und ein oder mehrere Kraftfahrzeuge verursacht, so kann der Geschädigte seine Ersatzansprüche gegen

jeden an dem Unfall Beteiligten richten, soweit nicht dessen Haftung nach den für seine Ersatzp icht geltenden

Vorschriften ausgeschlossen ist.

(2) Sind im Falle des Abs. 1 mehrere Beteiligte verschiedener Eisenbahnen oder Kraftfahrzeuge nebeneinander

ersatzp ichtig, so haften sie zur ungeteilten Hand, es haftet jedoch keiner der mehreren Betriebsunternehmer oder

Halter, außer bei Verschulden, über die für ihn maßgeblichen Haftungshöchstbeträge hinaus.

In Kraft seit 01.06.1959 bis 31.12.9999
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